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§ 142 ArbVG Verhandlung und
BeschluRfassung

ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Das Bundeseinigungsamt verhandelt und entscheidet in Senaten, die vom Vorsitzenden tunlichst unter
Bedachtnahme auf den Verhandlungsgegenstand und erforderlichenfalls auf regionale Gesichtspunkte gebildet
werden.

2. (2)Ein Senat des Bundeseinigungsamtes ist verhandlungs- und beschlu3fahig, wenn auler dem Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreter je zwei Mitglieder aus der Gruppe der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer anwesend sind.

3. (3)Sind die Mitglieder einer Gruppe in der Uberzahl, so haben in dieser Gruppe die dem Alter nach jiingsten
Mitglieder, soweit sie Uberzahlig sind, kein Stimmrecht. Die BeschllUsse werden mit einfacher Mehrheit der
Stimmberechtigten gefal3t; der Vorsitzende gibt seine Stimme als letzter ab. Der Vorsitzende darf sich der Stimme
nicht enthalten.

4. (4)Das Bundeseinigungsamt kann zu den Verhandlungen Sachverstandige und Auskunftspersonen beiziehen.

In Kraft seit 01.01.1987 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 142 ArbVG Verhandlung und Beschlußfassung
	ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz


